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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 03.07.2025 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

 
TOP 6.13. Umsetzung der Istanbul-Konvention - Vorlage der Verwaltung aufgrund des 

Antrags der Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen im SID 

0267/2025-1 
Entscheidung 
geändert beschlossen 

 
 

Frau Köppen bedankt sich bei Frau Soddemann und der Fachverwaltung für die Vorlage. Das 
Thema häusliche Gewalt an Frauen ist in letzter Zeit besonders wichtig geworden. Zur wirkungs-
vollen Umsetzung der Istanbul-Konvention gehört daher auch, dass die finanziellen Rahmenbe-
dingungen gesetzt werden. Deswegen wirbt sie für den Sachantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (Anlage 3). 
 
Herr Eiche wird der Verwaltungsvorlage zustimmen. Den Sachantrag hält er für zu schwammig. 
Da hinsichtlich des Umfangs und der Verortung ein Vorschlag der Verwaltung unterbreitet werden 
soll, wird er den Sachantrag nicht unterstützen.  
 
Herr Maßmann erläutert, dass der Sachantrag aus seiner Sicht entbehrlich ist. Die Verwaltungs-
vorlage verdeutlicht, dass Politik und Verwaltung bei dem Thema einen Konsens haben. Die 
Stelle wird seitens der Verwaltung eingerichtet. Gleichwohl sollen der Umfang und Verortung die-
ser Stelle von der Verwaltung vorgeschlagen werden, sodass derzeit nicht konkret ein Ansatz für 
den Haushalt berücksichtigt werden kann. Außerdem führt er aus, dass der Haushalt im nächsten 
Jahr den neuen Rat beschäftigen wird. Daher bittet er darum, aus Fairnessgründen keine Fest-
stellungen für den kommenden Haushalt zu beschließen.  
 
Herr Klepper schließt sich den Ausführungen von Herrn Maßmann an. Zum einen handelt es sich 
um einen Vorgriff auf die Haushaltsplanberatung des neugewählten Rates. Zum anderen ist die 
aufzuwendende Summe noch nicht bekannt. Die Umsetzung hält er grundsätzlich für erforderlich. 
 
Herr Fritzsche merkt an, dass die Verwaltung ohnehin nach der Prüfung Kosten für die Einrich-
tung dieser Sachstelle benennen muss. Daher verschlägt der Sachantrag aus seiner Sicht nichts.  
 
Herr Oberbürgermeister Schulz antwortet, dass die Verwaltung nicht empfiehlt, die Haushalts-
planberatungen vorzuziehen.  
 
Frau Engelhardt befürchtet, dass die sozialen Belange bei der Haushaltsplanung zu kurz kommen 
und trägt daher den Sachantrag mit. 
 
Herr Arnusch spricht sich ebenfalls für den Sachantrag aus. Die sozialen Belange der Stadt Ha-
gen dürfen nicht unberücksichtigt bleiben.  
 
Herr Oberbürgermeister Schulz bittet darum, keinen Dissens zu kreieren, da die Verwaltung eine 
Vorlage mit dem klaren Auftrag – hinsichtlich des Umfangs und der Verortung – vorgelegt hat. 
 
Frau Köppen ist der Auffassung, dass der ergänzende Beschlussvorschlag nichts verschlägt. Auf-
grund der Brisanz des Themas sollte zur Absicherung der Beschluss ergänzt werden. 
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Herr Walter ist der Auffassung, dass es sich hierbei nicht um ein Thema handelt, dass künftig 
einfach beiseitegeschoben wird. Prinzipiell hält er es für die bald schon anstehenden Haushalts-
planberatungen für angemessen, dieser Beratung nicht vorzugreifen. 
 
Herr Oberbürgermeister Schulz erklärt, dass der Beschlussvorschlag vorsieht, die Stelle einzu-
richten und den Verpflichtungen der Istanbul-Konvention nachzukommen. Weiter sichert er zu, 
dass der zweite Auftrag zum Umfang und der Verortung bis zur Haushaltsplanberatung fertigge-
stellt wird. Der Entwurf des Haushaltsplans wird von der Verwaltung vorgelegt, auf den sich die 
Änderungen der Politik den beziehen. Von diesem Vorgehen abzuweichen hält er mindestens für 
unüblich. 
 
Frau Soddemann bestätigt die Zusage zum zweiten Prüfauftrag. 
 
Herr Gronwald stimmt dem Sachantrag zu. 
 
Frau Knüppel ist der Auffassung, dass in den letzten Jahren politische Wünsche mit einem Ver-
weis auf die rechtzeitige Einbringung ihrer Meinung nach weggewischt worden sind. Für den kom-
menden Rat hätte sie daher ein besseres Gefühl, wenn der Sachantrag mitbeschlossen würde. 
 
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt Herr Oberbürgermeister Schulz zunächst über 
die Verwaltungsvorlage abstimmen und im Nachgang über den ergänzenden Sachantrag. 
 
 

Beschluss: 
 
1. Die Verwaltung wird aufgefordert, eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention einzurichten und somit auf kommunaler Ebene den Verpflichtungen aus der Istanbul-
Konvention nachzukommen. Hinsichtlich des Umfangs und der Verortung ist ein Vorschlag zu 
unterbreiten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

X  Einstimmig beschlossen 
 
2. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel werden in den Entwurf des Haushaltsplan 
2026/27 aufgenommen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
OB  1  
CDU   13  
SPD 11   
Bündnis 90/ Die Grünen 7   
AfD   4  
Hagen Aktiv  4   
Bürger für Hohenlimburg / 
Die PARTEI 

3   

FDP  2  
Die Linke  2   
HAK  2  
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X  Mit Mehrheit beschlossen 
 

Dafür: 27 
Dagegen: 22 
Enthaltungen: 0 
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An den Oberbürgermeister der Stadt Hagen 

Erik O. Schulz 

 

 

- Im Hause –  

 
01.07.2025 

 

Sachantrag zum Tagesordnungspunkt Ö 6.13 „Umsetzung der Istanbul-Konvention“ für die 

Ratssitzung am 03.07.2025 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz, 

 

Wir bitten gemäß § 16 Abs. 1 GeschO um Aufnahme des folgenden Sachantrags zum 

Tagesordnungspunkt Ö 6.13 auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 03.07.2025. 

 

Umsetzung der Istanbul-Konvention 

 
Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen den Beschlusstext wie folgt zu ergänzen: 

 

Die dafür notwendigen finanziellen Mittel werden in den Entwurf des Haushaltsplan 2026/27 

aufgenommen. 

 

 
Begründung 

 

Die Umsetzung der Istanbul-Konvention ist eine gesetzliche Verpflichtung, die Deutschland mit der 

Ratifizierung des völkerrechtlichen Vertrages im Jahr 2017 eingegangen ist. Ziel der Konvention ist 

es, Frauen und Mädchen wirksam vor Gewalt zu schützen, Prävention zu stärken und Täter 

konsequent zur Verantwortung zu ziehen. Auch auf kommunaler Ebene besteht die Verantwortung, 

hierfür Strukturen zu schaffen. 

 

Die Ereignisse der vergangenen Wochen in Hagen, der Femizid an einer 31-jährigen Frau sowie der 

brutale Angriff auf eine weitere Frau durch ihren Ex-Partner, haben erneut gezeigt, wie dringend 

notwendig eine Koordinierungsstelle ist, um Schutz und Prävention vor Ort nachhaltig zu verankern. 

Frauen erfahren Gewalt nicht als Einzelfälle, sondern strukturell, allein aufgrund ihres Geschlechts. 

Die Istanbul-Konvention fordert daher ausdrücklich koordinierte Maßnahmen und verbindliche 

Strukturen zur Umsetzung. 

 

Um die Aufgaben der geplanten Koordinierungsstelle, wie Analyse und Monitoring, Entwicklung 

lokaler Aktionspläne, Vernetzung von Fachstellen sowie Stärkung der Präventionsarbeit, erfolgreich 

erfüllen zu können, müssen die dafür notwendigen finanziellen Mittel im kommenden Haushalt 
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eingeplant werden. Nur so kann der Beschluss zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Hagen 

wirkungsvoll realisiert und Frauen in unserer Stadt der Schutz geboten werden, den sie brauchen und 

auf den sie ein Recht haben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Jörg Fritzsche 

  

Fraktionssprecher 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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